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Bundesregierung will die Justiz entlasten 

Umbruch im deutschen Recht 
Viele Konflikte sollen nicht mehr durch Prozess und Urteil, 

sondern durch einfache Schlichtung beigelegt werden 
 
 

B e r l i n   -   Das deutsche Gerichts- und Rechtswesen steht vor der vielleicht 
wichtigsten Neuerung seit 1879… 
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Bedeutung für die Wirtschaft 



 Verbesserung der Streitkultur in Deutschland  

 Beschleunigung der Konfliktlösung  

 nachhaltige Förderung des Rechtsfriedens 

 Entlastung der staatlichen Gerichte 
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 Reibungslose Geschäftsabwicklung  
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 Beschleunigung der Konfliktlösung  

 Erhalt von Geschäftsbeziehungen 

 Entlastung von Konfliktkosten 
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 Etablierung im Rechtssystem  

 Transparenz der Angebote 

 Qualitätssicherung 
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 Vom Gesetzgeber kann wenig Hilfe erwartet 
werden 

 Eigeninitiative ist gefragt 



 Konfliktmanagementklauseln in Verträgen 
 Schulung in Verhandlungs- und Konflikt-

management  
 Vorgaben für anwaltlichen Vertreter 
 Beratungsangebote der IHK 
 Konfliktlotsen 
 Vernetzung IHK – RAK – Justiz 
 Mediatorenpools bei den Kammern 
 Incentiv-Veranstaltungen wie diese 



Ihr Prof. Dr. Reinhard Greger  
www.reinhard-greger.de 
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